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Studienordnung 

für das 60- und das 30-Leistungspunkte-Modulangebot

Koreastudien sowie für das 30-Leistungspunkte-Modul-

angebot Koreanisch im Rahmen anderer Studiengänge 

Präambel

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Nr. 2 Teilgrundordnung (Erpro-
bungsmodell) vom 27. Oktober 1998 (FU-Mitteilungen Nr.
24/1998) hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs
Geschichts- und Kulturwissenschaften am 9. Mai 2005 fol-
gende Studienordnung für das 60- und das 30-Leistungspunk-
te-Modulangebot Koreastudien sowie für das 30-Leistungs-
punkte-Modulangebot Koreanisch im Rahmen anderer
Studiengänge erlassen*): 

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Zugangsvoraussetzungen
§ 3 Module 
§ 4 Lehr- und Lernformen 
§ 5 Aufbau und Gliederung 
§ 6 Inkrafttreten

Anlagen: 

Anlage 1: Modulbeschreibungen
Anlage 2: Exemplarische Studienverlaufspläne 

§ 1 

Geltungsbereich 

Diese Ordnung regelt Ziele, Inhalt und Aufbau des 60- und
des 30-Leistungspunkte-Modulangebots Koreastudien sowie
des 30-Leistungspunkte-Modulangebots Koreanisch im Rah-
men anderer Studiengänge aufgrund der Prüfungsordnung für
das 60- und das 30-Leistungspunkte-Modulangebot Koreastu-
dien sowie das 30-Leistungspunkte-Modulangebot Korea-
nisch im Rahmen anderer Studiengänge vom 9. Mai 2005. 

§ 2 

Zugangsvoraussetzungen

(1) Zugangsvoraussetzung ist die Allgemeine Hochschul-
reife oder eine sonstige gesetzlich vorgesehene Stu-
dienberechtigung.

(2) Darüber hinaus sind für das Studium des 60- und des 30-
Leistungspunkte-Modulangebots Koreastudien Kennt-
nisse der englischen Sprache auf der Niveaustufe B 2
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für
Sprachen oder gleichwertige Kenntnisse nachzuweisen.

Über die Gleichwertigkeit entscheidet der zuständige
Prüfungsausschuss oder eine von diesem beauftragte
Stelle.

§ 3 

Module

Das 60- und das 30-Leistungspunkte-Modulangebot Korea-
studien sowie das 30-Leistungspunkte-Modulangebot Korea-
nisch sind in inhaltlich definierte Einheiten (Module) geglie-
dert, die in der Regel zwei thematisch aufeinander bezogene
Lehr- und Lernformen umfassen.

§ 4 

Lehr- und Lernformen

Es sind unter anderem folgende Lehr- und Lernformen vorge-
sehen:

1. Übungen dienen der Vermittlung von Arbeitstechniken,
Praxis- oder Sprachkenntnissen.

2. Einführungskurse haben grundlegenden Charakter. Die
vorrangigen Arbeitsformen sind Diskussionen auf der
Grundlage von Unterrichtsmitteln, von vorzubereiten-
der Lektüre von Fachliteratur und Quellen, von schrift-
lichen und/oder mündlich vorzutragenden Arbeitsauf-
trägen sowie Gruppenarbeit.

3. Seminare dienen der Vertiefung der erworbenen Kennt-
nisse. Die vorrangigen Arbeitsformen sind Seminarge-
spräche auf der Grundlage von Unterrichtsmitteln, von
vorzubereitender Lektüre von Fachliteratur und Quel-
len, von schriftlichen und/oder mündlich vorzutragen-
den Arbeitsaufträgen sowie Gruppenarbeit.

§ 5 

Studienziele und Inhalte

(1) Das 60-Leistungspunkte-Modulangebot Koreastudien
bietet Studierenden unterschiedlicher Kernfächer die
Möglichkeit der Erweiterung ihrer fachlichen Kenntnis-
se durch eine Spezialisierung auf das moderne Korea,
von dessen historischen Wurzeln bis zu verschiedenen
Aspekten Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Die Ver-
mittlung einer fundierten Sprachqualifikation nimmt
einen besonderen Raum ein. 

(2) Das 30-Leistungspunkte-Modulangebot Koreastudien
bietet Studierenden unterschiedlicher Kernfächer die
Möglichkeit der Erweiterung ihrer fachlichen Kenntnis-
se durch die Auseinandersetzung mit einem grundle-
genden Aspekt des modernen Korea unter besonderer
Berücksichtigung politik- und wirtschaftswissenschaft-
licher oder kultur- und literaturwissenschaftlicher Fra-
gestellungen. Die Vermittlung der Grundlagen der kore-
anischen Sprache nimmt einen besonderen Raum ein. 
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(3) Das 30-Leistungspunkte-Modulangebot Koreanisch
bietet Studierenden unterschiedlicher Kernfächer die
Möglichkeit der Erweiterung ihrer fachlichen Kenntnis-
se durch den Erwerb einer fundierten Sprachqualifikati-
on. Inhaltlich wird ein breites Spektrum von der Gram-
matikvermittlung als Grundlage aller sprachlichen
Aktivitäten über die passive Kenntnis grundlegender
Hanja (sinokoreanischer Zeichen) für den späteren
Umgang mit Literatur bis zur aktiven Sprachanwendung
abgedeckt. 

§ 5 

Aufbau und Gliederung 

(1) Im Rahmen des 60- und des 30-Leistungspunkte-Modul-
angebots Koreastudien sowie des 30-Leistungspunkte-
Modulangebots Koreanisch werden folgende Module
angeboten:

1. Koreanisch I

2. Koreanisch II

3. Koreanisch III

4. Koreanisch IV

5. Koreanisch IV (60-Leistungspunkte-Modulange-
bot)

6. Koreakunde I

7. Koreakunde II

8. Koreastudien Aufbaumodul

9. Fachkunde Politik und Wirtschaft Koreas

10. Fachkunde Kultur und Literatur Koreas

(2) Im Rahmen des 60-Leistungspunkte-Modulangebots
Koreastudien sind die Module gemäß Abs. 1 Nr. 1 bis 3,
5 und 6 bis 8 zu absolvieren. 

(3) Im Rahmen des 30-Leistungspunkte-Modulangebots
Koreastudien sind die Module gemäß Abs. 1 Nr. 1 und
2 obligatorisch. Darüber hinaus ist von den Modulen
gemäß Abs. 1 Nr 9 und 10 eines zu absolvieren.

(4) Im Rahmen des 30-Leistungspunkte-Modulangebots
Koreanisch sind die Module gemäß Abs. 1 Nr. 1 bis 4 zu
absolvieren.

(5) Über Inhalte und Qualifikationsziele, Lehr- und Lern-
formen, den zeitlichen Arbeitsaufwand, die Formen der
aktiven Teilnahme, Veranstaltungssprachen, die Regel-
dauer und die Angebotshäufigkeit unterrichten für jedes
Modul die Modulbeschreibungen gemäß Anlage 1. 

(4) Über den empfohlenen Verlauf des Studiums unterrich-
ten die Exemplarischen Studienverlaufspläne gemäß
Anlage 2.

§ 6 

Inkrafttreten

Die vorliegende Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung in den Mitteilungen (Amtsblatt der Freien Universität
Berlin) in Kraft.
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Anlage 1: Modulbeschreibungen 

Erläuterungen: 

� Die folgenden Modulbeschreibungen benennen für jedes Modul des 60- und des 30-Leistungspunkte-
Modulangebots Koreastudien sowie des 30-Leistungspunkte-Modulangebots Koreanisch im Rahmen ande-
rer Studiengänge 

- die Bezeichnung des Moduls
- Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls
- Lehr- und Lernformen des Moduls 
- den studentischen Arbeitsaufwand, der für die erfolgreiche Absolvierung eines Moduls veranschlagt 

wird, aufgeteilt in Präsenzzeiten und Zeiten für das Selbststudium 
- Formen der aktiven Teilnahme 
- die Regeldauer des Moduls 
- die Häufigkeit, mit der das Modul angeboten wird. 

� Die Angaben zum zeitlichen Arbeitsaufwand berücksichtigen u.a.  

- die aktive Teilnahme im Rahmen der Präsenzstudienzeit  
- den Arbeitszeitaufwand für die Erledigung kleinerer Aufgaben im Rahmen der Präsenzstudienzeit 
- die Zeit für eine eigenständige Vor- und Nachbereitung  
- die unmittelbare Vorbereitungszeit für Prüfungsleistungen
- die Prüfungszeit selbst. 

Sie korrespondieren mit der Anzahl der dem jeweiligen Modul zugeordneten Leistungspunkte als Maßein-
heit für den studentischen Arbeitsaufwand, der für die erfolgreiche Absolvierung des Moduls in etwa zu
erbringen ist. Hiervon abgeleitet sind die Zeitangaben für das Selbststudium, welches den Aufwand für die
Vor- und Nachbereitung der Präsenzzeiten, für die Prüfungsvorbereitung etc. umfasst. 

� Die aktive Teilnahme ist neben der regelmäßigen Teilnahme an den Lehr- und Lernformen und der erfolg-
reichen Absolvierung der Prüfungsleistungen eines Moduls Voraussetzung für den Erwerb der dem jewei-
ligen Modul zugeordneten Leistungspunkte. Die Höhe der Leistungspunkte sowie weitere prüfungsbezo-
gene Informationen zu jedem Modul sind der Anlage 1 der Prüfungsordnung für das 60- und das 30-
Leistungspunkte-Modulangebot Koreastudien sowie das 30-Leistungspunkte-Modulangebot Koreanisch 
im Rahmen anderer Studiengänge zu entnehmen. 

Abkürzungen: 

SWS = Semesterwochenstunden 
h = Stunden 
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Modul: Koreanisch I 

Qualifikationsziele und Inhalte: 

Nach Abschluss dieses Moduls beherrschen die Studierenden Grundkenntnisse der koreanischen Gegenwartssprache,
das heißt die koreanische Schrift einschließlich der Regeln zur Silbenbildung, die Aussprache der Laute sowie grundle-
gende grammatische Formen und Strukturen. Mit dem erworbenen Grundverständnis vom Funktionieren der koreani-
schen Sprache und Schrift sowie dem gleichzeitig angeeigneten Grundwortschatz sind sie in der Lage, einfache Äuße-
rungen über Alltagsthemen sowohl mündlich als auch schriftlich zu formulieren.

Im Anschluss an die Einführung in die koreanische Schrift und Phonetik wird eine Basisgrammatik vermittelt und ein 
Grundwortschatz erarbeitet. Dabei werden in diversen Übungen alle vier Kommunikationsfähigkeiten (Hören, Spre-
chen, Lesen und Schreiben) in integrierter Form entwickelt und gefestigt.

Arbeitsaufwand Lehr- und Lernformen 

Präsenzzeiten 
(Semesterwochenstunden)

Selbststudium
(Stunden) 

Formen aktiver Teilnahme 

Schrift- und Sprach-
übungen 

4 

Grammatikplenum mit 
Übungen 

4 

150 Konversationsübungen in Grup-
pen, Transformationsübungen in 
Gruppen, Diktate,
Erstellung einfacher Texte 

Veranstaltungssprache: Deutsch / Koreanisch

Arbeitszeitaufwand/h insgesamt: 240

Dauer des Moduls: ein Semester

Häufigkeit des Moduls: einmal jährlich zum Wintersemester
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Modul: Koreanisch II 

Qualifikationsziele und Inhalte: 

Mit diesem Modul festigen und vervollständigen die Studierenden ihre Grundkenntnisse der modernen koreanischen 
Hochsprache. Sie beherrschen grundlegende grammatische Formen, die sowohl zum Verstehen als auch zur Bildung 
komplexer Sätze notwendig sind. Sie verfügen über einen erweiterten Grundwortschatz und können somit einfache
Gespräche zu Alltagsthemen führen sowie einfache Texte mündlich und schriftlich wiedergeben. Zur Unterstützung der
Lexikaneignung  und für den späteren Umgang mit Fachliteratur verfügen sie über eine passive Kenntnis von ca. 600 
chinesischen Zeichen (Hanja). 

Der Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung weiterer grundlegender grammatischer Formen und Strukturen und deren 
Anwendung bei einfachen sprachlichen Aktivitäten. In diversen Übungen werden die Grammatikkenntnisse und das 
Vokabular sowie Dialoge trainiert und damit die Fertigkeiten des freien Sprechens über einfache Themen entwickelt. 
Als Ergänzung der integrierten Sprachvermittlung erhalten die Studierenden eine Einführung in die chinesischen Zei-
chen, die ein notwendiger Bestandteil für den koreanischen Spracherwerb sind. 

Arbeitsaufwand Lehr- und Lernformen 

Präsenzzeiten 
(Semesterwochenstunden)

Selbststudium
(Stunden) 

Formen aktiver Teilnahme 

Schrift- und Sprach-
übungen 

4 

Grammatikplenum mit 
Übungen 

4 

Zeichenübungen (Hanja) 2

180 Diktate, mündliche Wiedergabe
von Geschriebenem,
Dialoge, angeleitete Schreibübun-
gen bis hin zur Erstellung eigener 
einfacher Texte, 
Transformationsübungen 

Veranstaltungssprache: Deutsch / Koreanisch

Arbeitszeitaufwand/h insgesamt: 300 

Dauer des Moduls: ein Semester 

Häufigkeit des Moduls: einmal jährlich zum Sommersemester 
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Modul: Koreanisch III 

Qualifikationsziele und Inhalte: 

In diesem Modul vertiefen die Studierenden ihre Kenntnisse der koreanischen Gegenwartssprache, wobei die aktive 
Sprachanwendung betont wird. Danach sind sie in der Lage, zusammenhängende Gespräche über Alltagsthemen zu 
führen, einfache bzw. adaptierte Texte zu lesen und zu verstehen und dabei komplexe Sätze aktiv und passiv zu verar-
beiten. Sie können über Themen, die ihnen vertraut sind, einfache zusammenhängende Texte schreiben und dabei gän-
gige Vokabeln benutzen. Sie verfügen über einen erweiterten Wortschatz und ein begrenztes Fachvokabular. 

Dazu erfolgt in diesem Modul eine weitere komplexe Vermittlung und Anwendung der Grammatik in Form von Kon-
versations- und Schreibübungen, die zugleich zur Festigung und Erweiterung des Wortschatzes beitragen. Dem Heran-
führen an die Fachsprachen dient die Lektüre einfacher Medientexte, vor allem zu kulturellen, allgemeinpolitischen oder 
wirtschaftlichen Themen. Auch leichte literarische Texte werden einbezogen. 

Arbeitsaufwand Lehr- und Lernformen 

Präsenzzeiten 
(Semesterwochenstunden)

Selbststudium
(Stunden) 

Formen aktiver Teilnahme 

Konversationsübungen 2 

Schreibübungen 2 

Lektüreübungen 2 

110 Gespräche und Sprachübungen, 
Analyse und Verfassen von Tex-
ten 

Veranstaltungssprache: Deutsch / Koreanisch

Arbeitszeitaufwand/h insgesamt: 180

Dauer des Moduls: ein Semester

Häufigkeit des Moduls: einmal jährlich zum Wintersemester
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Modul: Koreanisch IV 

Qualifikationsziele und Inhalte: 

Nach Abschluss dieses Moduls beherrschen die Studierenden die gebräuchlichsten Formen und Strukturen der koreani-
schen Grammatik der Standardsprache der Gegenwart. Sie verfügen über einen erweiterten Wortschatz und ein Basis-
Fachvokabular. Damit sind sie in der Lage, unadaptierte Texte, einfache Fachtexte verschiedener Bereiche, Medienarti-
kel und zeitgenössische literarische Prosatexte zu verstehen. Gespräche zu Alltagsthemen können sie ohne große Prob-
leme verfolgen und selbst fließend führen.  

Die Studenten erarbeiten diese Fertigkeiten sowohl durch Übungen in freier Konversation über Themen, die über das 
alltagssprachliche Niveau hinausgehen, als auch durch Analyse und Verfassen einfacher fachsprachlicher Texte. Außer-
dem wird das Übersetzen längerer unadaptierter Texte aus dem Koreanischen ins Deutsche unter Berücksichtigung 
komplexer Satzstrukturen geübt. Hierzu zählen in erster Linie Medientexte mittleren Schwierigkeitsgrades, wobei vor 
allem auf die Besonderheiten des koreanischen Medienstils eingegangen wird. 

Arbeitsaufwand Lehr- und Lernformen 

Präsenzzeiten 
(Semesterwochenstunden)

Selbststudium
(Stunden) 

Formen aktiver Teilnahme 

Ausdrucksübungen 2 

Übersetzungsübungen 2 

Lektüreübungen 2 

110 Gespräche und Sprachübungen, 
schriftliche Übersetzungen, Sit-
zungsprotokolle,   Übersetzung
von Medientexten 

Veranstaltungssprache: Deutsch / Koreanisch

Arbeitszeitaufwand/h insgesamt: 180 

Dauer des Moduls: ein Semester

Häufigkeit des Moduls: einmal jährlich zum Sommersemester

Seite 8 FU-Mitteilungen 88/2005 vom 22.12.05



Modul: Koreanisch IV (60-Leistungspunkte-Modulangebot) 
Qualifikationsziele und Inhalte: 

Nach Abschluss dieses Moduls beherrschen die Studierenden die gebräuchlichsten Formen und Strukturen der koreani-
schen Grammatik der Standardsprache der Gegenwart. Sie verfügen über einen erweiterten Wortschatz und ein Basis-
Fachvokabular. Damit sind sie in der Lage, Gespräche zu Alltagsthemen ohne große Probleme zu verfolgen und selbst
fließend zu führen. Sie können unadaptierte Texte, einfache Fachtexte verschiedener Bereiche, Medienartikel und zeit-
genössische literarische Prosatexte verstehen, wobei insbesondere die Übersetzung dieser Quellen geübt wird.  

Die Studenten erarbeiten diese Fertigkeiten sowohl durch Übungen in freier Konversation über Themen, die über das
alltagssprachliche Niveau hinausgehen, als auch durch Analyse und Verfassen einfacher fachsprachlicher Texte. Außer-
dem wird das Übersetzen längerer unadaptierter Texte aus dem Koreanischen ins Deutsche unter Berücksichtigung 
komplexer Satzstrukturen geübt. Hierzu zählen in erster Linie Medientexte mittleren Schwierigkeitsgrades, wobei vor 
allem auf die Besonderheiten des koreanischen Medienstils eingegangen wird. Im Vergleich zum Modul Koreanisch IV 
(Kernfach) wird gesteigerter Wert auf die Vermittlung von Übersetzungskompetenz gelegt. 

Arbeitsaufwand Lehr- und Lernformen 

Präsenzzeiten 
(Semesterwochenstunden)

Selbststudium
(Stunden) 

Formen aktiver Teilnahme 

Ausdrucksübungen 2 

Übersetzungsübung 2 

Lektüreübungen 2 

Übersetzungsübung 2 

140 Gespräche und Sprachübungen, 
schriftliche Übersetzungen, Sit-
zungsprotokolle,   Übersetzung 
von Medientexten 

Veranstaltungssprache: Deutsch / Koreanisch

Arbeitszeitaufwand/h insgesamt: 240 

Dauer des Moduls: ein Semester

Häufigkeit des Moduls: einmal jährlich zum Sommersemester
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Modul: Koreakunde I 

Qualifikationsziele und Inhalte: 

Ziel dieses Moduls ist es, den Studierenden grundlegende Kenntnisse über die Geschichte Koreas von den Anfängen bis
zur Gegenwart sowie deren welthistorische Einordnung zu vermitteln. Gleichzeitig lernen sie die verschiedensten für 
die koreanistischen Studien verfügbaren Hilfsmittel kennen und sind in der Lage diese zielgerichtet zu nutzen bzw. 
anzuwenden. Sie beherrschen die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens. 

Neben einem allgemeinen Überblick über den Kanon der koreanischen Geschichtsschreibung werden typische Themen 
der koreanischen Geschichte exemplarisch behandelt. Darüber hinaus wird eine Auswahl der gängigen Hilfsmittel für 
die Auseinandersetzung mit Korea (Lexika, Wörterbücher, etc.) vorgestellt und das Arbeiten mit diesen geübt. Außer-
dem erfolgt eine Einweisung in die lokalen Institutionen, die im Studium der Ostasienwissenschaften mit Schwerpunkt
Korea hilfreich sind.  

Arbeitsaufwand Lehr- und Lernformen 

Präsenzzeiten 
(Semesterwochenstunden)

Selbststudium
(Stunden) 

Formen aktiver Teilnahme 

Hilfsmittelkurs 2 

Einführungskurs 2 

130 Referate, textbezogene Diskussi-
on, Buchbesprechungen, Protokol-
le 

Veranstaltungssprache: Deutsch / Englisch 

Arbeitszeitaufwand/h insgesamt: 180 

Dauer des Moduls: zwei Semester 

Häufigkeit des Moduls: jährlich 
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Modul: Koreakunde II 

Qualifikationsziele und Inhalte: 

Nach Abschluss des Moduls besitzen die Studierenden einen umfassenden Überblick über die Wirtschaft und das politi-
sche System sowohl in Süd- als auch in Nordkorea. Sie haben vertiefte Einblicke in die koreanische Kultur einschließlich 
Kunst und Literatur gewonnen. Mit wissenschaftlichen Arbeitsweisen vertraut, sind sie sich der spezifischen Ausprä-
gungen der koreanischen Kultur bewusst und somit in der Lage, diese in den ostasiatischen Kontext einzuordnen.  

Die Studierenden erlangen detaillierte Kenntnisse in exemplarischen Bereichen der Kultur und Literatur sowie der Poli-
tik und Wirtschaft Koreas. Darüber hinaus machen  sie sich vertraut mit wichtigen Wissenschaftsdiskursen in diesen 
Bereichen.  

Arbeitsaufwand Lehr- und Lernformen 
. 

Präsenzzeiten 
(Semesterwochenstunden)

Selbststudium
(Stunden) 

Formen aktiver Teilnahme 

Einführungskurs 2 

Einführungskurs 2 

250 Referate, textbezogene Diskussi-
on, Buchbesprechungen, Protokol-
le 

Veranstaltungssprache: Deutsch / Englisch 

Arbeitszeitaufwand/h insgesamt: 300 

Dauer des Moduls: zwei Semester 

Häufigkeit des Moduls: jährlich 
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Modul: Koreastudien Aufbaumodul

Qualifikationsziele und Inhalte: 

Nach Absolvieren dieses Moduls beherrschen die Studierenden die Erarbeitung einer koreabezogenen wissenschaftli-
chen Fragestellung auf der Basis von Quellen und Sekundärliteratur in europäischen Sprachen. Sie sind in der Lage, 
koreaspezifische Erscheinungen in den gesamtostasiatischen Kontext einzuordnen und dabei verschiedene methodische
sowie aktuelle Forschungsansätze kritisch zu reflektieren. Gleichzeitig beherrschen sie wissenschaftliche Arbeitsformen
(Quellenerschließung und -nutzung, korrektes Zitieren, wissenschaftliches Schreiben und Referieren), einschließlich der 
Konstruktion von wissenschaftlichen Thesen und Argumentationen. 

In diesem Modul werden zwei Seminare belegt: eines aus dem Bereich "Literatur- und Kulturwissenschaft" und eines 
aus dem Bereich "Politik- und Wirtschaftswissenschaften". Darin werden  sozial- und kulturwissenschaftliche Frage-
stellungen in der exemplarischen Auseinandersetzung mit Themen aus diesen Bereichen behandelt sowie die Formen 
des wissenschaftlichen Arbeitens vermittelt.  

Arbeitsaufwand Lehr- und Lernformen 

Präsenzzeiten 
(Semesterwochenstunden)

Selbststudium
(Stunden) 

Formen aktiver Teilnahme 

Seminar 2

Seminar 2

310 Diskussionsbeteiligung, Referat 

Veranstaltungssprache: Deutsch / Englisch 

Arbeitszeitaufwand/h insgesamt: 360 

Dauer des Moduls: zwei Semester 

Häufigkeit des Moduls: jährlich 
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Modul: Fachkunde Kultur und Literatur Koreas  

Qualifikationsziele und Inhalte: 

Nach Abschluss des Moduls haben die Studierenden vertiefte Einblicke in die koreanische Kultur einschließlich Kunst
und Literatur gewonnen. Mit wissenschaftlichen Arbeitsweisen vertraut, sind sie sich der spezifischen Ausprägungen 
der koreanischen Kultur bewusst und somit in der Lage, diese in den ostasiatischen Kontext einzuordnen. Darüber hin-
aus beherrschen die Studierenden die Erarbeitung einer koreabezogenen wissenschaftlichen Fragestellung auf der Basis 
von Quellen und Sekundärliteratur in europäischen Sprachen. Sie sind in der Lage, koreaspezifische Erscheinungen der
Kultur und Literatur in den gesamtostasiatischen Kontext einzuordnen und dabei verschiedene methodische sowie aktu-
elle Forschungsansätze kritisch zu reflektieren. Gleichzeitig beherrschen sie wissenschaftliche Arbeitsformen (Quellen-
erschließung und -nutzung, korrektes Zitieren, wissenschaftliches Schreiben und Referieren), einschließlich der Kon-
struktion von wissenschaftlichen Thesen und Argumentationen. 

In diesem Modul werden ein Einführungskurs und ein Seminar aus dem Bereich "Literatur- und Kulturwissenschaft" 
besucht. Darin erlangen die Studierenden detaillierte Kenntnisse in exemplarischen Bereichen der Kultur und Literatur
Koreas. Sie machen sich vertraut mit wichtigen Wissenschaftsdiskursen und behandeln kulturwissenschaftliche Frage-
stellungen in der exemplarischen Auseinandersetzung mit Themen aus diesen Bereichen.  

Arbeitsaufwand Lehr- und Lernformen 

Präsenzzeiten 
(Semesterwochenstunden)

Selbststudium
(Stunden) 

Formen aktiver Teilnahme 

Einführungskurs 2 

Seminar 2

310 Referate, textbezogene Diskussi-
on, Buchbesprechungen, Protokol-
le 

Veranstaltungssprache: Deutsch / Englisch 

Arbeitszeitaufwand/h insgesamt: 360 

Dauer des Moduls: zwei Semester 

Häufigkeit des Moduls: jährlich 
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Modul: Fachkunde Kultur und Literatur Koreas  

Qualifikationsziele und Inhalte: 

Nach Abschluss des Moduls haben die Studierenden vertiefte Einblicke in die koreanische Kultur einschließlich Kunst
und Literatur gewonnen. Mit wissenschaftlichen Arbeitsweisen vertraut, sind sie sich der spezifischen Ausprägungen 
der koreanischen Kultur bewusst und somit in der Lage, diese in den ostasiatischen Kontext einzuordnen. Darüber hin-
aus beherrschen die Studierenden die Erarbeitung einer koreabezogenen wissenschaftlichen Fragestellung auf der Basis 
von Quellen und Sekundärliteratur in europäischen Sprachen. Sie sind in der Lage, koreaspezifische Erscheinungen der
Kultur und Literatur in den gesamtostasiatischen Kontext einzuordnen und dabei verschiedene methodische sowie aktu-
elle Forschungsansätze kritisch zu reflektieren. Gleichzeitig beherrschen sie wissenschaftliche Arbeitsformen (Quellen-
erschließung und -nutzung, korrektes Zitieren, wissenschaftliches Schreiben und Referieren), einschließlich der Kon-
struktion von wissenschaftlichen Thesen und Argumentationen. 

In diesem Modul werden ein Einführungskurs und ein Seminar aus dem Bereich "Literatur- und Kulturwissenschaft" 
besucht. Darin erlangen die Studierenden detaillierte Kenntnisse in exemplarischen Bereichen der Kultur und Literatur
Koreas. Sie machen sich vertraut mit wichtigen Wissenschaftsdiskursen und behandeln kulturwissenschaftliche Frage-
stellungen in der exemplarischen Auseinandersetzung mit Themen aus diesen Bereichen.  

Arbeitsaufwand Lehr- und Lernformen 

Präsenzzeiten 
(Semesterwochenstunden)

Selbststudium
(Stunden) 

Formen aktiver Teilnahme 

Einführungskurs 2 

Seminar 2

310 Referate, textbezogene Diskussi-
on, Buchbesprechungen, Proto-
kolle 

Veranstaltungssprache: Deutsch / Englisch 

Arbeitszeitaufwand/h insgesamt: 360 

Dauer des Moduls: zwei Semester 

Häufigkeit des Moduls: jährlich 
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Anlage 2: Exemplarische Studienverlaufspläne

1. 60-Leistungspunkte-Modulangebot Koreastudien 

Fachse-
mester Sprache Koreakunde Koreastudien 

1. Koreanisch I 

2. Koreanisch II 

3. Koreanisch III 

4. Koreanisch IV

Koreakunde I 

5. 

6. 

Koreakunde II Koreastudien 
Aufbaumodul 
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2. 30-Leistungspunkte-Modulangebot Koreastudien 

Variante 1: 

Fachsemester Sprache Koreakunde 

1. Koreanisch I 

2. Koreanisch II 

3. 

4. 

Fachkunde Politik und 
Wirtschaft Koreas1

5. 

6. 

1 Alternativ Fachkunde Kultur und Literatur Koreas 
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Variante 2: 

Fachsemester Sprache Koreakunde 

1. 

2. 

3. Koreanisch I 

4. Koreanisch II 

5. 

6. 

Fachkunde Politik und 
Wirtschaft Koreas2

2 Alternativ Fachkunde Kultur und Literatur Koreas 

88/2005 vom 22.12.05 FU-Mitteilungen Seite 17



3. 30-Leistungspunkte-Modulangebot Koreanisch 

Variante 1: 

Fachse-
mester Sprache 

1. Koreanisch I 

2. Koreanisch II 

3. Koreanisch III 

4. Koreanisch IV

5. 

6. 
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Variante 2: 

Fachse-
mester Sprache 

1. 

2. 

3. Koreanisch I 

4. Koreanisch II 

5. Koreanisch III 

6. Koreanisch IV
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Prüfungsordnung

für das 60- und das 30-Leistungspunkte-Modulangebot

Koreastudien sowie für das 30-Leistungspunkte-Modul-

angebot Koreanisch im Rahmen anderer Studiengänge 

Präambel

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Nr. 2 Teilgrundordnung (Erpro-
bungsmodell) vom 27. Oktober 1998 (FU-Mitteilungen Nr.
24/1998) hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs
Geschichts- und Kulturwissenschaften am 9. Mai 2005 fol-
gende Prüfungsordnung für das 60- und das 30-Leistungs-
punkte-Modulangebot Koreastudien sowie für das 30-Lei-
stungspunkte-Modulangebot Koreanisch im Rahmen anderer
Studiengänge erlassen•): 

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Prüfungsausschuss
§ 3 Umfang der Prüfungs- und Studienleistungen
§ 4 Inkrafttreten

Anlage: Prüfungsleistungen, Zugangsvoraussetzungen, Teil-
nahmepflichten und Leistungspunkte

§ 1 

Geltungsbereich

Diese Ordnung regelt in Ergänzung der Satzung für Allgemei-
ne Prüfungsangelegenheiten Anforderungen und Verfahren
für die Erbringung der Leistungen im Rahmen des 60- und
des 30-Leistungspunkte-Modulangebots Koreastudien sowie
des 30-Leistungspunkte-Modulangebots Koreanisch im Rah-
men anderer Studiengänge. Im Übrigen bestimmen sich
Anforderungen und Verfahren für die Erbringung der Leistun-
gen im 60- und im 30-Leistungspunkte-Modulangebot Korea-
studien sowie im 30-Leistungspunkte-Modulangebot 
Koreanisch nach der Prüfungsordnung für den Bachelorstudi-
engang, mit dessen Kernfach die Modulangebote kombiniert
werden.

§ 2 

Prüfungsausschuss

Der für die Organisation der Prüfungen und die übrigen in § 2
SfAP genannten Aufgaben zuständige Prüfungsausschuss
bestimmt sich nach der Prüfungsordnung für denjenigen Stu-
diengang, mit dessen Kernfach das 60- oder das 30-Lei-
stungspunkte-Modulangebot Koreastudien oder das 30-Lei-
stungspunkte-Modulangebot Koreanisch kombiniert werden.

§ 3 

Umfang der Prüfungs- und Studienleistungen

(1) Im Rahmen des 60-Leistungspunkte-Modulangebots
Koreastudien sind Prüfungs- und Studienleistungen im
Umfang von 60 Leistungspunkten (LP), im Rahmen 
des 30-Leistungspunkte-Modulangebots Koreastudien
sowie des 30-Leistungspunkte-Modulangebots Korea-
nisch sind Prüfungsleistungen im Umfang von 30 LP
nachzuweisen.

(2) Die in den Modulen zu erbringenden studienbegleiten-
den Prüfungsleistungen, die Zugangsvoraussetzungen
für die einzelnen Module, Angaben über die Pflicht zu
regelmäßiger Teilnahme an den Lehr- und Lernformen
sowie die den Modulen jeweils zugeordneten Leistungs-
punkte sind der Anlage zu entnehmen.

§ 4 

Inkrafttreten

Die vorliegende Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung in den Mitteilungen (Amtsblatt der Freien Universität
Berlin) in Kraft.
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Anlage 1: Prüfungsleistungen, Zugangsvoraussetzungen, Teilnahmepflichten und Leistungspunkte 

Erläuterungen:

� Im Folgenden werden für jedes Modul des 60- und des 30-Leistungspunkte-Modulangebots Koreastudien 
sowie des 30-Leistungspunkte-Modulangebots Koreanisch  Angaben gemacht über 

- die Voraussetzungen für den Zugang zum jeweiligen Modul 
- die Prüfungsformen 
- die Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme 
- die den Modulen zugeordneten Leistungspunkte. 

� Soweit im Folgenden für die jeweilige Lehr- und Lernform die Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme festge-
legt ist, ist sie neben der aktiven Teilnahme an den Lehr- und Lernformen und der erfolgreichen Absolvie-
rung der Prüfungsleistungen eines Moduls Voraussetzung für den Erwerb der dem jeweiligen Modul zu-
geordneten Leistungspunkte. Eine regelmäßige Teilnahme liegt vor, wenn mindestens 85 % der in den
Lehr- und Lernformen eines Moduls vorgesehenen Präsenzstudienzeit besucht wurden, soweit im Folgen-
den keine höhere Präsenzquote festgelegt ist.  

� Maßgeblich für die den Modulen zugeordneten Leistungspunkte ist der in Stunden bemessene studentische
Arbeitsaufwand, der für die erfolgreiche Absolvierung des Moduls veranschlagt wird. Dabei sind sowohl
Präsenzzeiten als auch Phasen des Selbststudiums (Vor- und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung etc.) 
berücksichtigt. Ein Leistungspunkt entspricht etwa 30 Stunden. 

� Je Modul müssen entweder eine Modulprüfung oder mehrere Modulteilprüfungen absolviert werden. So-
weit in einem Modul, welches Modulteilprüfungen vorsieht, diesen Leistungspunkte zugeordnet sind, wird 
damit lediglich angezeigt, mit welcher Gewichtung die Note für die jeweilige Modulteilprüfung in die Note
für das Modul einfließt. Leistungspunkte werden ausschließlich mit der erfolgreichen Absolvierung des
ganzen Moduls – also nach regelmäßiger und aktiver Teilnahme an den Lehr- und Lernformen des Moduls 
und erfolgreicher Ablegung der Modulprüfung bzw. aller Modulteilprüfungen – zugunsten der Studieren-
den verbucht.

� Inhalte und Qualifikationsziele, Lehr- und Lernformen des Moduls, der studentische Arbeitsaufwand, der 
für die erfolgreiche Absolvierung eines Moduls veranschlagt wird, Formen der aktiven Teilnahme, die Re-
geldauer des Moduls sowie die Häufigkeit, mit der das Modul angeboten wird, sind der Anlage 1 der Stu-
dienordnung für das 60- und das 30-Leistungspunkte-Modulangebot Koreastudien sowie das 30-
Leistungspunkte-Modulangebot Koreanisch im Rahmen anderer Studiengänge zu entnehmen. 
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Modul: Koreanisch I

Zugangsvoraussetzungen:  
keine
Lehr- und Lernfor-
men: 

Modulprüfung: Pflicht zu regelmäßiger Teil-
nahme: 

Schrift- und Sprach-
übungen  

Ja 

Grammatikplenum 
mit Übungen 

Klausur (90 min.) und mündliche 
Prüfung (10 min.). 

Die Note für die Klausur fließt zu
60 %, die Note für die mündliche 
Prüfung zu 40 % in die Note für
die Modulprüfung ein. Die Modul-
prüfung ist bestanden, wenn beide
Teilleistungen jeweils mindestens 
mit der Note „ausreichend“ beur-
teilt sind.

Ja 

Leistungspunkte: 8 

Modul: Koreanisch II

Zugangsvoraussetzungen:  
Erfolgreiche Absolvierung von Koreanisch I 
Lehr- und Lernfor-
men: 

Modulteilprüfungen: Gewichtung/LP: Pflicht zu regelmäßiger 
Teilnahme: 

Schrift- und Sprach-
übungen  

mündliche Prüfung (10 
min.)

4 Ja 

Grammatikplenum mit
Übungen 

Klausur (60 min.) 4 Ja 

Zeichenübungen (Han-
ja) 

Klausur (30 min.) 2 Ja 

Leistungspunkte: 10
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Modul: Koreanisch III

Zugangsvoraussetzungen:  
Erfolgreiche Absolvierung von Koreanisch II
Lehr- und Lernfor-
men: 

Modulprüfung: Pflicht zu regelmäßiger Teil-
nahme: 

Konversationsübungen  Ja 

Schreibübungen Ja 

Lektüreübungen

Klausur (90 min.) und mündliche
Prüfung (10 min.). 

Die Note für die Klausur fließt zu 
60 %, die Note für die mündliche 
Prüfung zu 40 % in die Note für 
die Modulprüfung ein. Die Mo-
dulprüfung ist bestanden, wenn 
beide Teilleistungen jeweils min-
destens mit der Note „ausrei-
chend“ beurteilt sind. 

Ja 

Leistungspunkte: 6

Modul: Koreanisch IV

Zugangsvoraussetzungen:  
Erfolgreiche Absolvierung von Koreanisch III 
Lehr- und Lernfor-
men: 

Modulprüfung: Pflicht zu regelmäßiger Teil-
nahme: 

Ausdrucksübungen  Ja 

Übersetzungsübungen Ja 

Lektüreübungen

Klausur (90 min.) und mündliche 
Prüfung (10 min.). 

Die Note für die Klausur fließt zu 
60 %, die Note für die mündliche 
Prüfung zu 40 % in die Note für 
die Modulprüfung ein. Die Modul-
prüfung ist bestanden, wenn beide 
Teilleistungen jeweils mindestens 
mit der Note „ausreichend“ beur-
teilt sind.

Ja 

Leistungspunkte: 6
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Modul: Koreanisch IV (60-Leistungspunkte-Modulangebot)

Zugangsvoraussetzungen:  
Erfolgreiche Absolvierung von Koreanisch III 
Lehr- und Lernfor-
men: 

Modulprüfung: Pflicht zu regelmäßiger Teil-
nahme: 

Ausdrucksübungen  Ja 

Übersetzungsübung Ja 

Lektüreübungen Ja 

Übersetzungsübung 

Klausur (90 min.) und mündliche 
Prüfung (10 min.); eine Überset-
zung von 1-4 Seiten je nach 
Schwierigkeitsgrad der Quelle. 

Die Note für die Klausur fließt zu
50 %, die Note für die mündliche 
Prüfung zu 40 % und die Note für
die  Übersetzung zu 10% in die 
Note für die Modulprüfung ein. 
Die Modulprüfung ist bestanden, 
wenn alle Teilleistungen jeweils 
mindestens mit der Note „ausrei-
chend“ beurteilt sind. 

Ja 

Leistungspunkte: 8
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Modul: Koreakunde I

Zugangsvoraussetzungen: 
Keine 
Lehr- und Lernfor-
men: 

Modulprüfung: Pflicht zu regelmäßiger Teil-
nahme: 

Hilfsmittelkurs Ja 

Einführungskurs 

Klausur (30 min.) und  
Hausarbeit (etwa 3000
Wörter auf ca. 10 Seiten). 

Die Noten für die vorge-
nannten Teilleistungen
fließen zu gleichen Teilen 
in die Note für die Mo-
dulprüfung ein. Die Mo-
dulprüfung ist bestanden, 
wenn beide Teilleistungen
jeweils mindestens mit
der Note „ausreichend“ 
beurteilt sind.

Ja 

Leistungspunkte: 6
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Modul: Koreakunde II

Zugangsvoraussetzungen: 
Keine 
Lehr- und Lernfor-
men: 

Modulteilprüfungen: Gewichtung/LP: Pflicht zu regelmäßiger Teil-
nahme: 

Einführungskurs Klausur (30 min.) und
Hausarbeit (etwa 3000
Wörter auf ca. 10 Seiten). 

Die Noten für die vorge-
nannten Teilleistungen
fließen zu gleichen Teilen 
in die Note für die Mo-
dulprüfung ein. Die Mo-
dulprüfung ist bestanden, 
wenn beide Teilleistungen
jeweils mindestens mit
der Note „ausreichend“ 
beurteilt sind.

5 Ja 

Einführungskurs Klausur (30 min.) und
Hausarbeit (etwa 3000
Wörter auf ca. 10 Seiten). 

Die Noten für die vorge-
nannten Teilleistungen
fließen zu gleichen Teilen 
in die Note für die Mo-
dulprüfung ein. Die Mo-
dulprüfung ist bestanden, 
wenn beide Teilleistungen
jeweils mindestens mit
der Note „ausreichend“ 
beurteilt sind.

5 Ja 

Leistungspunkte: 10
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Modul: Koreastudien Aufbaumodul

Zugangsvoraussetzungen:  
Erfolgreiche Absolvierung des Moduls Koreanisch III 
Lehr- und Lernfor-
men: 

Modulteilprüfungen: Gewichtung/LP: Pflicht zu regelmäßiger Teil-
nahme: 

Seminar Referat (20 – 30 min.) 5 Ja 

Seminar Referat (20 - 30 min.)
und Hausarbeit (etwa
3000 Wörter auf ca. 10
Seiten).

Die Noten für die vorge-
nannten Teilleistungen
fließen zu gleichen Teilen 
in die Note für die Mo-
dulprüfung ein. Die Mo-
dulprüfung ist bestanden, 
wenn beide Teilleistungen
jeweils mindestens mit
der Note „ausreichend“ 
beurteilt sind.

7 Ja 

Leistungspunkte: 12
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Modul: Fachkunde Politik und Wirtschaft Koreas 

Zugangsvoraussetzungen: 
Keine 
Lehr- und Lernfor-
men: 

Modulteilprüfungen: Gewich-
tung/LP: 

Pflicht zu re-
gelmäßiger 
Teilnahme: 

Einführungskurs Klausur (90 min.) und Hausarbeit (etwa 3000
Wörter auf ca. 10 Seiten). 

Die Noten für die vorgenannten Teilleistun-
gen fließen zu gleichen Teilen in die Note für 
die Modulprüfung ein. Die Modulprüfung ist 
bestanden, wenn beide Teilleistungen jeweils 
mindestens mit der Note „ausreichend“ beur-
teilt sind.

5 Ja 

Seminar Referat (20 - 30 min.) und Hausarbeit (etwa 
3000 Wörter auf ca. 10 Seiten). 

Die Noten für die vorgenannten Teilleistun-
gen fließen zu gleichen Teilen in die Note für 
die Modulprüfung ein. Die Modulprüfung ist 
bestanden, wenn beide Teilleistungen jeweils 
mindestens mit der Note „ausreichend“ beur-
teilt sind.

7 Ja 

Leistungspunkte: 12
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Modul: Fachkunde Kultur und Literatur Koreas  

Zugangsvoraussetzungen: 
Kenntnisse der englischen Sprache auf der Niveaustufe B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 
Lehr- und Lernfor-
men: 

Modulteilprüfungen: Gewich-
tung/LP: 

Pflicht zu re-
gelmäßiger 
Teilnahme: 

Einführungskurs Klausur (90 min.) und Hausarbeit (etwa 3000
Wörter auf ca. 10 Seiten). 

Die Noten für die vorgenannten Teilleistun-
gen fließen zu gleichen Teilen in die Note für 
die Modulprüfung ein. Die Modulprüfung ist 
bestanden, wenn beide Teilleistungen jeweils 
mindestens mit der Note „ausreichend“ beur-
teilt sind.

5 Ja 

Seminar Referat (20 - 30 min.) und Hausarbeit (etwa 
3000 Wörter auf ca. 10 Seiten). 

Die Noten für die vorgenannten Teilleistun-
gen fließen zu gleichen Teilen in die Note für 
die Modulprüfung ein. Die Modulprüfung ist 
bestanden, wenn beide Teilleistungen jeweils 
mindestens mit der Note „ausreichend“ beur-
teilt sind.

7 Ja 

Leistungspunkte: 12
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